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Text 

§ 607. Sind die Miterben allein wechselseitig zu Nacherben berufen worden; so wird angenommen, 
daß der Erblasser die in der Einsetzung ausgemessenen Theile auch auf die Substitution ausdehnen 
wollte. Wird aber in der Substitution, außer den Miterben, noch sonst jemand berufen, so fällt der 
erledigte Erbtheil Allen zu gleichen Theilen zu. 


